
145
[1696 ] A

ANSPRACHE DES NEUEN LANDVOGTS IM THURGAU, [ BEAT JAKOBS II . ZUR¬
LAUBEN ] , ANLAESSLICH SEINES AUFRITTES IN TOBEL

"Achtbhare Ehrsamme bescheidne liebe undt getreüwe [ Untertanen : ] Gleich wie

zur Leibs Nahrung undt des Menschen aufen Enthallths man von Zeiten zuo Zei¬

ten die Erden [ be ] arbeithet undt Emeüerth , damit sey vollkommnere Frucht tra¬

ge , und die Gerechtigkeith in gleichem das gemüeth speiseth , mag den latei¬

nischen Worten iustitia autem animi Cibus , so haben unssere gnädigen Herren

undt Obern [ gemeint die reg . Orte ] hochweisslich Erachtet undt guoth befunden,

dass der jeweillige Neüwe Regierendte Landtvogt der Landtgraffschafft im obe¬

ren und nideren Thurgeüw den Underthanen ihre befelch undt Satzungen . . . [ vor¬

lesen lasse ] , damit wan etwan die Hinlässigkeit verursachet hätte bey etwel-

chen ihre Obligation nit Mehr zu beobachten , oder bey etwelchen so vill ge¬

nommen hätte ihren Eydtspflichten nit Mehr nachzuokommen , sey durch dis Mitteil

wider bey ihnen Emeüwereth undt ihren schuldigkeith erinnereth werden . Zuo

disem Zihl undt Endt ich Eüch heutiges tags Versammlen hab lassen undt dass

ihr zuogleich mihr den gwohnlichen Eydt prestieren , thuon ich zuvor Eüch ver¬

sicheren , dass . . . mihr angelegen sein lassen wirdt alles was . . . zur Ehr

Gottes , dan Meinen gnädigen Herren undt Obern . . . Regierendten Ohrths Lob Nuz

Ehr Rhuestandt , den Underthanen zuo trost undt Heyll gedeyen Mag auf alles

ein treuw Vorsehen , den Armen wie den Reichen . . . mit Rhat undt Thath schuz

undt schirm . . . zuo geben . Hargegen Eüch Ernstlich Ermahnen Eüren Eydtspflich-

ten fleissig nachzuokommen , dannethin der H. Canzleischreiber Eüch solche

verlessen wirdt . . . ^ "

1 ) Hier bricht der Text ab.
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